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Allgemeinverfügung 
zur Erhebung der im Kalenderjahr 2011 vergebenen Aufträge  

von Auftraggebern nach § 98 Nummer 1 bis 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)  

im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung 
vom 11. Januar 2012 

 
1.  Nach § 33 Absatz 1  und 2  der Sektorenverordnung sind Auftraggeber nach § 98 Nummer 1 

 bis 4  GWB verpflichtet, bis zum 31. August jedes Jahres eine Aufstellung der im 

 vorangegangenen  Kalenderjahr vergebenen Aufträge an das Bundesministerium für 

 Wirtschaft und Technologie  (BMWi) zu übermitteln. 

 

2.  Die Angaben sind für das Kalenderjahr 2011 bis zum 31. August 2012 gemäß der 

 nachstehend abgedruckten Formblätter (Anlage) an das BMWi elektronisch an folgende  

 E-Mail-Adressen zu senden: martina.kahn@bmwi.bund.de oder buero-ib6@bmwi.bund.de. 

 Die Formblätter, die Sektorenverordnung und die Allgemeinverfügung  stehen zum 

 Download auf der Homepage des BMWi unter der Internetadresse 

 http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/gesetze,did=317282.html  

 zur Verfügung. 

 

3.  Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntgabe 

Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim BMWi, Scharnhorststraße 34 – 37, 

10115 Berlin, Referat I B 6, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

 

Berlin, den 11. Januar 2012 

I B 6 - 260514           

 

Bundesministerium 

  für Wirtschaft und Technologie 

Im Auftrag 

Hans-Peter Müller 

  


